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Stellungnahme der FMA zum Begutachtungsentwurf für ein Bundesgesetz, mit dem die 
Gewerbeordnung 1994 geändert wird (Geldwäsche-Novelle); 

BMWFW-30.680/0012-I/7/2016 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
die FMA begrüßt den vorliegenden Gesetzesentwurf und bedankt sich für die Gelegenheit, 

zum Entwurf Stellung nehmen zu können.  

 
Zu einem Aspekt des Begutachtungsentwurfs erlauben wir uns wie folgt Stellung zu nehmen: 
 
Zu § 365n in der Entwurfsfassung der Novelle zur GewO 1994 

In § 365n Z 3 und 4 in der Entwurfsfassung der Novelle zur GewO 1994 werden die Begriffe 

„wirtschaftlicher Eigentümer“ und „politisch exponierte Person“ wortgleich wie in der 

4. Geldwäscherichtlinie (EU) 2015/849 definiert. Diese Begriffe wurden in Umsetzung der 

4. Geldwäscherichtlinie in Österreich bereits in § 2 Z 3, 6 des Finanzmarkt-

Geldwäschegesetzes (FM-GwG) definiert. Durch das Wirtschaftliche Eigentümer 

Registergesetz (WiEReG, Begutachtungsentwurf 313/ME) sollen diese Definitionen 

überarbeitet werden. Im Interesse einer einheitlichen Umsetzung der 4. Geldwäscherichtlinie 

regen wir an, die Begriffsdefinitionen in § 365n Z 3 und 4 in der Novelle zur GewO 1994 unter 

allfälliger Berücksichtigung des WiEReG an § 2 Z 3, 6 FM-GwG anzugleichen. 

 
Wir ersuchen höflich um Berücksichtigung unserer Anregungen und stehen für Rückfragen 

sehr gerne zur Verfügung. 

 

Diese schriftliche Stellungnahme wurde auch an die Präsidentin des Nationalrates 

(begutachtungsverfahren@parlinkom.gv.at) übermittelt.  

 
 

 

Finanzmarktaufsichtsbehörde 
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Dr. Sergio Materazzi, LLM 

 

 

Dr. Christoph Seggermann 
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